
 
Verbandsgemeinde Vordereifel 
 

  
Sitzung-Nr.: 950/WA/031/2022 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen 11. Sitzung des Werkausschusses 

 

 
 
Gremium: Werkausschuss 
 
 

 
 
Sitzung am Dienstag, 27.09.2022   

 
 
Sitzungsort:  
im großen Sitzungssaal der 
Verbandsgemeinde 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  18:00 Uhr  
 
bis   18:14 Uhr 

 

 

Anwesend sind: 

 

Bürgermeister 
Schomisch, Alfred  

1. Beigeordnete(r) 
Kicherer, Christoph  

Beigeordnete(r) 
Stumpf, Egon  

Werkleiter 
Steffens, Matthias  

CDU 
Gundert, Franz  
Heinz, Richard  
Hellen, Sascha  
Jonas, Hans Peter  
Müller, Markus  

SPD 
Busch, Gernot  
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Geisbüsch, Heinz Vertretung für Herbert Keifenheim 
Müller, Bruno Vertretung für Thomas Braunstein 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Schmitt, Herbert  

FDP 
Simon, Jannick  

Beschäftigtenvertreter(in) 
Buhr, Dominik  
Dröschel, Dominik  
Hansen, Karin  
Straub, Timo  

Schriftführer(in) 
Buhr, Dominik  

 
 
entschuldigt fehlt: 
 

Beigeordnete(r) 
Schneider, Petula  

CDU 
Spitzley, Werner  

SPD 
Braunstein, Thomas  
Keifenheim, Herbert  

Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Schmitt, Martin  
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1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 
mit Schreiben vom 20.09.2022 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 38/ 2022 
vom 22.09.2022. 

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremium nach  
§ 39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 

Der TOP 2 “Zusätzliche Stickstoffelimination KA Karbachtal” wurde durch einstimmi-
gen Beschluss mit TOP 3 “Sachstand – Fischsterben unterhalb KA Karbachtal” ge-
tauscht. 
 

5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit i.S.v § 34 Abs. 7 i.V.m § 34 
Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen.  
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Steuerpflicht der Abwasserbeseitigung nach § 2 b Umsatzsteurgesetz 
Vorlage: 950/270/2022 

  
 2.  Mitteilungen 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
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Öffentliche Sitzung 

 

 1 Steuerpflicht der Abwasserbeseitigung nach § 2 b Umsatzsteurgesetz 
Vorlage: 950/270/2022 

  
  

Sachverhalt: 
Die Abwasserbeseitigung wird von der Verbandsgemeinde als Pflichtaufgabe 
der Selbstverwaltung nach § 57 Abs. 1 Landeswassergesetz RLP i.V. mit § 
67 Abs. 1 Gemeindeordnung RLP wahrgenommen. 
 
Die Abwasserbeseitigung ist bisher generell als Hoheitsbetrieb, soweit es die 
Wahrnehmung der klassischen eigenen Selbstverwaltungsaufgaben im Gemar-
kungsbereich umfasst, kein „Betrieb gewerblicher Art“ und somit nicht steu-
erpflichtig. 
 
 
 
 
Die Verbandsgemeinde Vordereifel betreibt jedoch im Wege der interkommu-
nalen Zusammenarbeit die Abwasserbeseitigung in Teilfunktionen mit folgen-
den Kommunen bzw. Verbänden: 
 

1.  Abwassersammlung und –reinigung für den Bereich „Oberes Nettetal“ 
(Ortsgemeinden Arft, Hausten, Kirchwald, Langenfeld und Langscheid) 
als Mitglied im Abwasserzweckverband „Oberes Nettetal“ mit Sitz in 
Niederzissen. 

 
2. Abwassersammlung und –reinigung  für die Ortsgemeinden Kottenheim 

und Ettringen als Mitglied im Abwasserzweckverband „Zentralkläran-
lage Mendig“ mit Sitz in Mendig. 

 
3. Abwassersammlung und -reinigung für die Ortsgemeinden Eppenberg 

und Kalenborn gemäß Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde 
Kaisersesch. 

 
4. Abwasserreinigung für die Ortsgemeinde Kehrig und der beiden Auto-

bahnraststätten im Wege einer Zweckvereinbarung mit der Verbands-
gemeinde Maifeld über die Förderung und Überlassung des Abwas-
sers auf der Kläranlage Nothbachtal. 

 
5. Abwassersammlung und –reinigung für die Ortsgemeinde St. Johann mit 

Ortsteil Schloss Bürresheim und Einzelanwesen gemäß Zweckvereinba-
rung mit der Stadt Mayen in der Kläranlage Mayen. 

 
6. Abwassersammlung und -reinigung aus dem Industriegebiet Kottenheim 

„Mayener Tal – Ober auf dem Biersberg“ gemäß Zweckvereinbarung 
mit der Stadt Mayen und einer Reinigung in der Kläranlage des Ab-
wasserverbandes Mayen-Trimbs-Welling. 
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Durch die Einführung des neuen § 2 b UStG ergeben sich im Bereich der in-
terkommunalen Zusammenarbeit von Kommunen erhebliche Unwägbarkei-
ten im Hinblick darauf, ob diese Leistungsbeziehungen zukünftig umsatz-
steuerpflichtig zu behandeln sind.  
Dies betrifft insbesondere diese bisher als hoheitlich betrachteten Leistungen 
zwischen den unterschiedlichen Betrieben der Abwasserentsorgung, z. B. in der 
Rechtsform von Zweckvereinbarungen oder der Mitgliedschaft in Zweckverbän-
den. 
 
Über diesen § 2 b UStG wird das gesamte Handeln der öffentlichen Verwaltung 
dahingehend geprüft, ob dieses  nicht auch gleichermaßen durch Private 
möglich wäre, damit dem freien Wettbewerb unterliege und damit alle wirt-
schaftlichen Handlungen der Umsatzsteuer zu unterwerfen wären. 
 
Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich eben diese Unsicherheit, 
weil diese originär hoheitliche Tätigkeit bisher der Umsatzsteuerpflicht nicht un-
terliegt, aber diese Formen der interkommunalen Zusammenarbeit einer tiefer-
gehenden Prüfung bedürfen.  
 
 
Diese Prüfung/Entscheidung kann nur durch eine offizielle Anfrage an die Fi-
nanzbehörden durch Erteilung einer verbindlichen Auskunft geklärt werden.  
 
Anmerkungen: 
Für die Abwasserverbände Oberes Nettetal und Mendig werden diese Prüfun-
gen durch die jeweiligen geschäftsführenden Verwaltungen VG Brohltal und VG 
Mendig initiiert. 
 
Für den Bereich des Abwasserzweckverbandes Oberes Nettetal wurde diese 
verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung bereits mit Schreiben vom 
01.04.2022 erteilt und sieht vor, dass diese Rechtsbeziehungen im Abwasser-
zweckverband zwischen den Verbandsmitgliedern Brohltal, Mendig und Vorde-
reifel die Voraussetzungen des § 2 b UStG nicht erfüllen und damit keine Steu-
erpflicht vorliegt. 
 
 
Wir haben uns als Verbandsgemeinde Vordereifel mit den Kommunen Stadt Ma-
yen, Verbandsgemeinde Maifeld und Verbandsgemeinde Kaisersesch dahinge-
hend abgestimmt, dass wir federführend diese verbindliche Anfrage organisie-
ren. 
 
Dieserhalb wurde unserem Wirtschaftsprüfer, der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft HLB Dienst und Martini GmbH Koblenz am 03.05.2022 der entsprechen-
de Auftrag zur steuerlichen Beratung zu § 2 b UStG im Zusammenhang mit eben 
diesen bestehenden Zweckvereinbarungen/Verbandsordnungen erteilt. 
 
Es wurde sich darauf verständigt, dass die auf Stundenbasis entstehenden Ho-
norare zu gleichen Teilen getragen werden. 
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Die oben zitierte positive Anfrage zum Abwasserzweckverband Oberes Nettetal 
lässt darauf schließen, dass das Thema Steuerpflicht bei der Abwasserbeseiti-
gung, auch wenn jeder für sich selbst diese Anfrage starten muss, wohl erfolg-
reich sein dürfte. 
 
Unser eigenes Prüfungsverfahren bleibt letztlich abzuwarten. 
 
Der Werkausschuss wird laufend über den weiteren Sachstand dieser Prüfungen 
informiert und um Kenntnisnahme gebeten.  
 
 

 Kenntnisnahme: 
 
Der Werkausschuss nimmt Kenntnis von den laufenden Prüfungen, inwieweit die 
hoheitliche Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung „Abwasserbeseitigung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel“ nach § 57  Abs. 1 Landeswassergesetz 
RLP i.V. mit § 67 Abs. 1 Gemeindeordnung RLP in Bezug auf die Beteiligung 
an Abwasserverbänden oder der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen der 
Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegt.  
 
Die Werkleitung wird gebeten, fortlaufend über neuere Erkenntnisse bzw. im Fal-
le einer abschließenden Prüfung durch die zuständigen Finanzbehörden das 
Ergebnis mitzuteilen. 
  
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 11 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 

 2 Mitteilungen 

  
  

 
  
  
 
 
 
 
________________     __________________ 
Vorsitzender Schriftführer   
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